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1 Ausgangslage und Zielsetzung 

1.1 Anlass und Überblick 

 

Die ökologische und wirtschaftliche Optimierung der Abwasserreinigung ist von kantonaler und 
nationaler Bedeutung (Kantonaler Richtplan A1.1.). Das Konzept Abwasserreinigung des Kan-
tons Aargau (vgl. Kap. 2.1), welches im Juni 2014 veröffentlicht wurde, schlägt vor die Abwasser-
reinigung regional zu koordinieren und empfiehlt im unteren Aaretal nur noch eine Zentrumsan-
lage zu realisieren. Der Bericht «Konzept Abwasserreinigung - Studie Umsetzung im Unteren 
Aaretal / Surbtal» von TBF+Partner aus dem Jahr 2016 betrachtete daraufhin sehr vertieft die 
Situation der ARA`s und dessen allfällige Zusammenlegung. Aus dem Resultat des Berichtes 
geht hervor, dass nur die Anlagen um den Klingnauer Stausee eine eigene Lösung ausarbeiten 
sollen. Dies gab den Anlass zur Gründung der Arbeitsgruppe, «ARA Klingnauer Stausee», wel-
che den Handlungsbedarf aller Kläranlagen um den Klingnauer Stausee untersuchte. In 13 Ar-
beitssitzungen vom Januar 2017 bis Ende 2021 wurden die Grundlagen und die Machbarkeit für 
die künftige Abwasserreinigung der Gemeinden um den Klingnauer Stausee diskutiert. Die tech-
nischen Arbeiten wurden durch die HOLINGER AG durchgeführt. 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie (vgl. Machbarkeitsstudie Zusammenschluss – Technischer 
Bericht vom 30.08.2019, Holinger AG) wurden die Handlungsbedarfe und die Zukunft der ARA 
Klingnau, ARA Leuggern und ARA Kleindöttingen im Alleingang und unter Einbezug der abseh-
baren Investitionen für Sanierung und Erhalt aufgezeigt. Anschliessend wurden die Zusammen-
schlussvarianten, entweder auf dem Areal der ARA Klingnau oder auf einem unbebauten Areal 
beim Kraftwerk Klingnau unter dem Spiegel der Zeithorizonte 2022, 2030 und 2040 vertiefend 
verglichen. 

Der Neubau einer zentralen ARA (Areal beim Kraftwerk Klingnau) wäre von der Disposition her 
besser geeignet. Jedoch ist aus raumplanerischen Bedingungen der Standort Kraftwerk wesent-
lich schwieriger umsetzbar. Neben dem erheblichen administrativen Aufwand ist die Standortge-
bundenheit nicht gegeben. Denn die Kläranlage Klingnau kann am heutigen Standort dank Pro-
jektoptimierung zu einer regionalen Anlage ausgebaut werden (Projektoptimierung vom 
04.10.2019, Holinger AG). Zusätzlich befindet sich der Standort Kraftwerk in diversen Schutzzo-
nen (u.a. Fruchtfolgefläche, Dekretsgebiet; vgl. Anhang 3, Machbarkeitsstudie Zusammenschluss 
– Technischer Bericht vom 30.08.2019, Holinger AG)  

Unter Betrachtung aller Studienresultate und Aspekte seitens Raumplanung, Ökologie und Öko-
nomie wird ein Zusammenschluss der drei Kläranlagen für das Jahr 2030 am Standort der heuti-
gen ARA Klingnau angestrebt. Ein langfristiger Betrieb inkl. Ausbaureserven ist an diesem Stand-
ort realisierbar. Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse ist es notwendig die bestehende ARA 
Klingnau auszubauen, was einen erweiterten Platzbedarf bedeutet. 

Die Erfahrung zeigt, dass eine zentralisierte Abwasserreinigung betrieblich, wirtschaftlich und 
ökologisch deutliche Vorteile bietet. Dies bestätigen die Erfahrungen und auch umfassenden 
Benchmarks des VSA (Verband schweizerischer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute). Die 
allgemeinen Vorteile eines Zusammenschlusses werden im Konzept Abwasserreinigung wie folgt 
aufgeführt: 

 

Technisch und betrieblich 

- Der Betrieb ist stabiler und flexibler (die Mehrstrassigkeit ist bei Störfällen und Instandhal-
tungsarbeiten von Nutzen) 

- Der Betrieb ist professioneller (Personell breiter abgestützt/Arbeitssicherheit/Stellvertre-
tung/Pikettdienst) 

- Bessere Abwasserzusammensetzung (Durchmischung, Ausgleich von industriellen Einleitern) 

- Künftige Erweiterungen nur auf einer ARA, nicht parallel auf mehreren kleineren ARA 
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Wirtschaftlich 

- Es resultieren tiefere Gesamtkosten pro angeschlossene Einwohner (Skaleneffekt) 

- Verbindungskanäle haben tiefere Investitions- und Betriebskosten als ARA-Ausbauten sowie 
eine deutlich längere Lebensdauer 

- Grössere ARA haben einen höheren Eigenversorgungsgrad an Energie durch effizientere 
Gasnutzung 

 

Ökologisch 

- Tieferer Energieverbrauch pro Einwohner 

- Längere Gewässerabschnitte ohne Einleitung von gereinigtem Abwasser 

- Einleitung in "stärkere“ Vorfluter mit grossem Verdünnungsverhältnis 

- Der Betrieb ist nachhaltiger (Betriebsmittel, Auslastung, Energiebedarf) 

 

Um den sicheren Betrieb der drei bestehenden ARA bis zum Zusammenschluss 2030 zu gewähr-
leisten, sind lediglich kleinere Unterhaltsmassnahmen notwendig.  

 

Die zukünftige Organisation der Abwasserverbände wird parallel zur Raumplanung erarbeitet. Es 

stellte sich anfänglich die Frage, ob der Abwasserverband KDT aufgelöst und ein neuer Verband 

gegründet wird, oder ob zum bestehenden Verband die neuen Einzugsgemeinden aufgenommen 

werden. Ein Bericht mit einer Variantenempfehlung von INFRAconcept AG liegt vor. Es ist beab-

sichtigt einen organisatorischen Zusammenschluss aller Gemeinden zu einem Verband zu reali-

sieren. INFRAconcept empfiehlt die Variante A2: der bestehende Verband KDT nimmt die weite-

ren drei Gemeinden auf. Diese wurde als "Bestvariante" ausgewählt. Die Zustimmung aller Ge-

meinderäte liegt vor. In einem nächsten Schritt werden die weiteren Details zur künftigen Zusam-

menarbeit und Kostenteilung durch INFRAconcept abgestimmt und ausgearbeitet. Die Kosten 

unter einem neuen Kostenteiler sowie die Stimmrechtsanteile verschieben sich aufgrund der Zu-

sammenlegung. Ziel ist, dass alle Gemeinden gleichermassen von einem Zusammenschluss pro-

fitieren werden. 

 

 

Abbildung 1 links: Bestehende Situation ARA mit Einzugsgebieten 

Abbildung 2 rechts: Einzugsgebiet der künftigen ARA Klingnauer Stausee  
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1.2 Zweck des Grundlagenberichts Raumplanung 

Die Vorleistung der Arbeitsgruppe von 2017 bis 2021 zur Ermittlung der Vorzugsvariante ist 
grundlegend abgeschlossen (erste Phase). In der zweiten Phase beschäftigt man sich nun mit 
der raumplanerischen Realisierbarkeit des Um- und Ausbaus der bestehende ARA Klingnau zur 
zentralen «ARA Klingnauer Stausee». Die Darlegung des Standortnachweises und des Flächen-
bedarfes bilden die Basis für eine Erweiterung der kommunalen Bauzone. Die raumplanerische 
Umsetzung zeigt auf, wie die Bereitstellung des Baulands zum Ausbau ARA Klingnau erfolgt. Das 
Vorgehen stützt sich dabei auf das 4-Schritte Modell (vgl. Kap. 4). 
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2 Raumplanerische Rahmenbedingungen 

2.1 Kanton 

Kantonaler Richtplan 

Das Siedlungsgebiet nach Richtplankapitel S1.2 bezeichnet die Gebiete, in denen die bauliche 
Entwicklung im Richtplanhorizont bis 2040 stattfinden darf. Das Siedlungsgebiet ist abschlies-
send im Richtplan festgesetzt. Es kann in Erfüllung bestimmter Kriterien (u.a. mindestens gleich-
wertig und raumplanerisch bessere Lösung) kommunal, regional und überregional umgelagert 
werden. Durch die Gemeinden ausgezonte Bauzonen werden als „in der Gesamtkarte nicht dar-
gestelltes Siedlungsgebiet“ beibehalten. Dieses Siedlungsgebiet steht der Region, in der die Aus-
zonung erfolgte, für Einzonungen zur Verfügung (regionaler Topf Siedlungsgebiet). 125 Hektaren 
der Gesamtfläche des Siedlungsgebiets sind in der Richtplan-Gesamtkarte nicht dargestellt (kan-
tonaler Topf Siedlungsgebiet), darunter 11 ha (Ausgangsbestand; per Ende 2021 lediglich noch 
3.4 ha) für Zonen in öffentlichen Nutzungen. 

Im Interesse einer ökologischen und wirtschaftlichen Optimierung kann das zuständige Departe-
ment für mehrere Gemeinden eine gemeinsame Abwasserreinigung verlangen. Die Ausführun-
gen des Richtplan Kapitel A 1.1 stellen sich in den Beschlüssen wie folgt dar: 

 

Planungsgrundsätze 

[…] 

C. Zusammenschlüsse von Abwasserreinigungsanlagen sind konsequent umzusetzen. Damit 
wird die Voraussetzung verbessert, dass künftige Herausforderungen in der Abwasserreinigung 
wirtschaftlich, ökologisch und betrieblich optimal umgesetzt werden können. 

 

Planungsanweisungen 

[…] 

2. Abwasserreinigung  

2.1 Die Abwasserreinigungsanlagen der Gemeinden und Abwasserverbände haben den Pla-
nungsgrundsätzen zu entsprechen. Dazu sind wo nötig die erforderlichen Massnahmen, ausge-
richtet auf den Sanierungs- und Erneuerungsbedarf der Anlagen, umzusetzen. Als Richtwert gilt 
ein Zeitraum von 15 Jahren. 

 

Mit der Anpassung des Richtplans A 1.1 Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung wird 
ein kantonaler Auftrag zur Zentralisierung der Abwasserreinigungs-Standorte ausgelöst. (siehe 
folgende Ausführungen) 

 

Konzept Abwasserreinigung im Kanton Aargau 

Das Konzept Abwasserreinigung 2014 des Kantons Aargau strebt eine regional koordinierte Ab-
wasserreinigung an. Darin werden Vorschläge für Zusammenschlüsse aufgezeigt, die durch die 
zuständigen Gemeinden und Verbände geprüft werden sollen. Darin wird die Prüfung eines Zu-
sammenschlusses der drei ARA Klingnau, Kleindöttingen und Leuggern angeregt, welche alle 
unmittelbar am Klingnauer Stausee liegen (Einzugsgebiet F, Variante 9). Die relevanten Kriterien 
sind die Bildung einer Grossanlage um eine zuverlässige Abwasserreinigung zu gewährleisten.  
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Die folgende Tabelle stellt den Zusammenschluss gemäss kantonalem Konzept dar. 

ARA Dimensionie-
rungsgrösse 
[EW]1) 

Vorfluter Dimensionierungsgrösse 
ARA-Zentrum [EW] 1) 

Leuggern 5'700 Aare  

Kleindöttingen 11'100 Aare  

Klingnau 13'300 (Binnenkanal) Aare 30'100 

Tabelle 1 Auszug Konzept Abwasserreinigung, ARA Unteres Aaretal 
 

1) Dimensionierungsgrösse gemäss Prognose für 2040 (Machbarkeitsstudie Zusammenschluss – Technischer Bericht 
vom 30.08.2019, Holinger AG)  

 

 

Die prognostizierte Dimensionierungsgrösse für das Jahr 2040 beträgt 30'100 EW (Einwohner-
gleichwerte, vgl. Tabelle 3, Rohwasserfrachten, Seite 15: Machbarkeitsstudie Zusammen-
schluss – Technischer Bericht vom 30.08.2019, Holinger AG) 

Gemäss der Ersteinschätzung des Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Raument-
wicklung vom 05.11.2018 wird ebenfalls ein Ausbau der ARA Klingnau gutgeheissen. Dahin 
heisst es: 

Die Grundlagenerhebung zeigt, dass gewichtige übergeordnete Interessen gegen einen 
Standort Kraftwerk sprechen. Im Vordergrund steht der haushälterische Umgang mit dem 
Boden (mitunter Erhalt der Fruchtfolgeflächen), die Vermeidung der Zersiedelung sowie 
Schutzanliegen von internationaler, nationaler und kantonaler Bedeutung. Neue Nutzun-
gen sind in der Hochwasser-Gefahrenstufe rot nicht zulässig (Verbotsbereich). Dies 
würde eine grössere Anpassung des Konzepts bezüglich der Anordnung der Bauten und 
Anlagen erfordern. Dem offensichtlich technisch und räumlich möglichen Ausbau der be-
stehenden Abwasserreinigungsanlage Klingnau (ARA) stehen keine grundsätzlichen, 
übergeordneten Interessen entgegen. Der Ausbau könnte gemäss derzeitigem Projekt-
stand innerhalb der rechtskräftigen Bauzone erfolgen. Eine allfällige Erweiterung der An-
lage gegen Norden, über die rechtskräftige Bauzonengrenze hinaus, hätte bedeutend 
geringere Auswirkungen auf Raum und Umwelt zur Folge als ein Neubau am Standort 
Kraftwerk. Im Interesse einer möglichst erfolgsversprechenden Planung wird empfohlen 
den Ausbau der bestehenden ARA am Standort Klingnau prioritär weiterzuverfolgen. 

 

Auf der Stufe Richtplan werden die Standorte für die zentralen ARA’s festgelegt. Derzeit befindet 
sich der Richtplan in der Anpassung. Eine definitive Festlegung kann vom Kanton derzeit nicht 
bestimmt werden. Der Kanton beabsichtigt, die wichtigsten noch anstehenden regionalen Zusam-
menschlüsse neu in das Richtplankapitel A 1.1 (Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung) 
aufzunehmen, darunter auch die ARA-Region Klingnauer-Stausee mit dem bestehenden Stand-
ort Klingnau. Da die regionale ARA Klingnauer Stausee vorgängig zur Nutzungsplanung keinen 
weiteren Richtplanbeschluss bedingt und der beabsichtigte Zusammenschluss und Ausbau dem 
vorgesehenen Richtplaneintrag entspricht, können die Arbeiten auf Stufe Nutzungsplanung un-
abhängig vom Fahrplan der Anpassung des Richtplankapitels erfolgen (informelle Rückmeldung 
Jürg Frey vom 15.02.2022). 
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2.2 Region 

Der Raumplanungsverband Zurzibiet Regio erarbeitete 2010 die Vision Zurzibiet aus dessen all-
gemeine Modellvorhaben abgeleitet wurden. Vertiefende Aussagen zur technischen Infrastruktur 
oder Abwassermanagement bestehen nicht. Im Allgemeinen steht die Zusammenlegung der A-
RAs im Einklang mit den Synergiebestrebungen und Entwicklungszielen in der Region. Dies geht 
auch aus den Zielen der Standortförderstrategie Zurzibiet 2026 vom 16.10.2019 hervor. 

Aus dem Reglement des regionalen Siedlungsmangements vom 9 Dezember 2021 geht als 
Grundsatz hervor, dass überkommunale Bauzonenumlagerungen zwischen den Gemeinden zu-
stimmend beurteilt werden, wenn Vorteile gemäss den definierten Kriterien (regionsspeziefisch, 
projektspeziefisch, nutzungsspezifisch und themenspezifisch) bestehen (vgl. Kap. 5). 

2.3 Standortgemeinde Klingnau 

Der rechtskräftige Bauzonenplan und die Bau- und Nutzungsordnung sind vom 5. September 
2012. Aktuell ist die begonnene Teilrevision der Nutzungsplanung zurückgestellt. Derzeit wird das 
Räumliche Entwicklungsleitbild (REL) ausgearbeitet, welches dann als Grundlage für die Anpas-
sungen der Nutzungsplanung dient. Im Anschluss des REL sollen die verschiedenen Erforder-
nisse zur Anpassung der allgemeinen Nutzungsplanung über Teilrevisionen erfolgen.  

Bestimmte Themen, welche wenig Abstimmungsbedarf zu weiteren strategischen Aspekten der 
zukünftigen Entwicklung von Klingnau aufweisen, wie die Erweiterung der Zone öffentliche Bau-
ten und Anlagen für den Ausbau der ARA, können im Rahmen einer separaten Teiländerung der 
Nutzungsplanung planungsrechtlich umgesetzt werden. 

 

Verhältnis zur allgemeinen Nutzungsplanung 

Die im Zuge der ARA-Zusammenschlüsse aufzuhebenden ARA befinden sich ausserhalb des 
zusammenhängenden Siedlungskörpers oder an dessen Rand. Die ARA Kleindöttingen ist nach 
damaliger Praxis als Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen zoniert. Gemäss Aussage der 
Abteilung Raumentwicklung gilt, dass mit der Aufhebung einer ARA der Zweck für eine Zonierung 
dahinfällt und eine andere Nutzung am Standort lässt sich nicht begründen (Trennung von Bau- 
und Nichtbaugebiet). Daher sind die aufzuhebenden ARA-Standorte zurückzubauen und durch 
die Gemeinden im Rahmen einer anstehenden Teil- oder Gesamtrevision der Nutzungsplanung 
auszuzonen. Verbleibende Anlagen wie Pumpwerke und Regenbecken können nach Rückbau 
der übrigen ARA-Anlagen als standortgebundene Bauten ausserhalb der Bauzone bestehen blei-
ben. 
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3 Standort ARA Klingnau 

3.1 Nachweis Standortgebundenheit 

Im Fall der ARA-Zusammenschlüsse ergibt sich daraus, dass nebst flächensparenden Lösungen 
das standort- und zweckgebunden ausgeschiedene Siedlungsgebiet in erster Linie wieder zweck-
gebunden, d.h. für den Ausbau der betreffenden regionalen ARA zu verwenden ist. Siedlungsge-
bietsüberschüsse fliessen in die Regionalen Töpfe. 

Im Resultat der Zusammenschlussstudie sind zwei mögliche Standorte in den Fokus gerückt. 
Einerseits ist die Erweiterung der bestehenden ARA Klingnau denkbar, andererseits wäre ein 
Neubau einer zentralen ARA auf einem Areal beim Kraftwerk eine denkbare Lösung. Die 
Standortprüfung ist detailliert aus der Machbarkeitsstudie Zusammenschluss – Technischer Be-
richt vom 30.08.2019, Holinger AG, resp. auch Anhang 3 Ergebnisse aus Bericht für Ämterkon-
sultation zu entnehmen. 

Alle betroffenen Gemeinden bzw. der Abwasserverband KDT hat im Grundsatz diesem Stand-
ortentscheid zugestimmt. Weiterhin sehen die kantonalen Behörden lediglich den Standort ARA 
Klingnau als bewilligungsfähig, zumal der Standort in der Richtplananpassung für den Standort 
Klingnau festgelegt wurde. Weitere mögliche oder sinnvolle Standorte sind nicht erkennbar und 
wurden somit nicht geprüft. 
 
Zusammenfassend überwiegen die Standortvorteile der ARA Klingnau gegenüber dem Standort 
am Kraftwerk aus objektiven Gründen in sehr vielfältiger Hinsicht. Die Standortgebundenheit ist 
gegeben. 

Ökologisch: 

- bestehende ARA bereits Teil der Landschaft 
- weniger Eingriff in Landschaft gegenüber einem Neubau in Natur- und Landschaftsschutzzo-

nen (BLN 1109) sowie Dekrets-Gebieten, Ramsar-Gebiet, Wasser- und Zugvogelreservat 
und Gefahrengebiete (Überflutungsgebiet Aare, Bei Neubau muss Gelände angehoben wer-
den) 

- Erweiterung ist ressourcensparender als Neubau 

Ökonomisch: 

- Kürzere Leitungen aus den umliegenden ARA’s 
- Weiter- und Umnutzung der bereits bestehenden Anlage und Infrastruktur 
- Kosteneinsparung: ARA Kraftwerk mit 27 Mio. CHF, Um- und Ausbau der ARA Klingnau 23,8 

Mio. CHF 

Raumplanerisch: 

- Nähe zum Siedlungsgebiet, kompaktere Siedlungskörper als Neubau ausserhalb 
- Geringere Verletzung von Schutzbedürfnissen und Auswirkungen auf die Umwelt (siehe 

Punkt «Ökologisch» und vgl. Kap.3.4) 

3.2 Nachweis Flächenbedarf 

Im Sinne des haushälterischen Umgangs mit dem Boden sind die Anlagen räumlich so kompakt 
wie möglich anzuordnen. 

In einem ersten Entwurf wurde für einen Zusammenschluss die künftige ARA Klingnauer Stausee 
auf dem bestehenden Areal einschliesslich der Reservefläche innerhalb des Siedlungsgebietes 
vorkonzipiert. Bereits hier zeigt sich, dass der technisch notwendige Ausbau zu einer grossen 
zentralen Anlage nicht realisierbar ist. (vgl. Machbarkeitsstudie Zusammenschluss – Ausbau ARA 
Klingnau – Projektoptimierung vom 04.10.2019, Holinger AG). Das erstellte Layout der Anlage 
ging inakzeptable Kompromisse aufgrund der beengten Platzverhältnisse ein, welche ein weiterer 
Ausbau in Zukunft verunmöglichen würde. Vertiefende technische Details zur Dimensionierung 
der Gesamtanlage sind aus dem Kapitel 3 des Berichts zur Projektoptimierung zu entnehmen. 
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Weiterhin untersuchte die Machbarkeitsstudie den genauen Flächenbedarf bei einer möglichst 
flächensparenden Anordnung der Becken.  

Die Landreserve (rot), bestehend aus drei Parzellen (714, 754 und 755) liegt westlich angrenzend 
der heutigen ARA. Die Reserve ist in öffentlicher Hand und der Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen gewidmet. Diese ist jedoch nicht ausreichend, um eine Erweiterung durch Becken und 
Anlagen und der entsprechenden Disponierung zu realisieren.  

Eine zusätzliche Flächenerweiterung (grün) in Richtung Westen ist notwendig. Die drei angren-
zenden Parzellen 711, 712 und 713 befinden sich in der Landwirtschaftszone und würden weitere 
1'758 m2 zur Verfügung stellen. Die Parzellen 713 befindet sich im Gemeindebesitz, Parzellen 
711 und 712 sind im Privatbesitz. Eine weitere Einzonung (wesensgleiche Zone) erfordert Flä-
chen ausserhalb des Siedlungsgebiets. Die Bauzone muss im Rahmen des nachgelagerten or-
dentlichen Nutzungsplanungsverfahrens angepasst werden. 

 

Rot: Landreserve ARA Klingnau, Grün: Einzonung zusätzliches Land für Ausbau zur Grossanlage 

 

 

Abbildung 3 Übersicht Flächenbedarf 

 

Eine mögliche Disposition der künftigen ARA Klingnauer Stausee zeigt sich wie folgt: 

 

 

Abbildung 4 Layout bei Erweiterung 

3.3 Siedlungsgebiet und Kulturland 

Wie in Abbildung ersichtlich liegt die Landreserve (rot) der ARA Klingnau benötigte Fläche bereits 
in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Die benötigte Erweiterungsfläche (grün) ist nicht 
dem Siedlungsgebiet zugewiesen und von Fruchtfolgefläche (FFF) nach kantonalem Richtplan 
L3.1 betroffen. Gemäss kantonalem Planungsgrundsatz ist bei raumwirksamen Tätigkeiten die 
Verminderung des Landwirtschaftsgebiets, insbesondere der Fruchtfolgeflächen, gering zu hal-
ten. Bei der Interessenabwägung ist zu prüfen, ob der Flächenbedarf der raumwirksamen Tätig-
keit:  

- höher gestellten Interessen dient, 
- durch Umzonungen kompensiert werden kann,  
- auf landwirtschaftlich weniger gut geeigneten Flächen erfüllt werden kann 
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Die Verringerung der 1‘752 m2 FFF ist durch die höher gestellten Interessen bezüglich der Zu-
sammenlegung der ARA gemäss kantonalem Abwasserreinigungskonzept in diesem Punkt ge-
geben. Ob eine Kompensation durch einen allfälligen Flächenabtausch möglich ist, hängt von der 
planerischen Umsetzung (vgl. Kap. 4) ab. Ebenso ist vertiefend zu prüfen, ob auch andere land-
wirtschaftlichen Flächen in der Standortgemeinde oder in den Anschlussgemeinden den Anfor-
derungen der Fruchtfolgeflächen gerecht wird. Wird keine Kompensation des Flächenbedarfs 
durch einen Flächenabtausch erzielt, sind die Ersatzflächen in der Teilrevision der Nutzungspla-
nung aufzuzeigen. Nach der kantonalen Planungsanweisung setzt nur eine Verminderung der 
Fruchtfolgeflächen um mehr als 3 ha pro Planung oder Vorhaben einen Richtplanbeschluss vo-
raus. 

 

Abbildung 5 Ausschnitt rechtskräftiger 
Bauzonenplan mit FFF ARA Klingnau 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Schutzzonen 

Der Standort für die ARA Klingnauer Stausee (einschliesslich der Reservefläche und Erweite-
rungsfläche liegt in keiner Schutzzone, Dekretsgebiet oder Gebiet von nationaler und internatio-
naler Bedeutung. Die angrenzende Lage zum Dekretsgebiet Klingnauer Stausee hat hier bedeu-
tend weniger Einfluss als die übrigen ARA Standorte oder ein Neubau am Kraftwerk, welche ent-
weder direkt innerhalb einer Schutzzone liegen oder gänzlich von einer Schutzzone umgeben 
sind. 

 

Abbildung 6 Übersicht ARAs im 
Dekretsgebiet Klingnauer Stausee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARA Klingnau 

ARA Kraftwerk 

ARA Leuggern 

ARA Kleinndöttingen 
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3.5 Gefahren 

Die Gefahrenkarte zeigt für die Erweiterungsflächen nur geringe Gefahr und restliche Gefahr. 
Auch mit der Bebauung durch die Anlagen (Beckenanlagen) werden keine gravierenden Ände-
rungen (z.B. durch Absenkung der Terrains o.ä.) des Oberflächenabflusses oder der Fliesstiefen 
erwartet.  

Das Hochwasser Sommer 2021 zeigte, dass die Lage der ARA hier nur grenzwertig gut vor Über-
schwemmungen gesichert ist. Dies gilt primär für den tieferliegenden Bereich vor dem Pumpwerk. 
Das Pumpwerkt wird zurzeit saniert und erweitert. Im Vorfeld dieser Massnahmen wurden bereits 
Massnahmen zum Schutz dieser Anlagenteile erhoben. Trotzdem sind die Randbedingungen 
zum Hochwasserschutz im Rahmen des Ausbaus zu prüfen und erneut abzuklären. Konkrete 
Massnahmen zum Hochwasserschutz sind gemeinsam mit der Bauprojektierung zu entwickeln 
und sind Bestandteil des Baugesuchs. Allfällig sind diese als Festlegungen zu erhöhten Anforde-
rungen an den Hochwasserschutz in die Nutzungsplanänderung aufzunehmen. 

 

 

Abbildung 7 Gefahrenkarte 

3.6 Erschliessung 

Der Standort Klingnau ist über Gemeindestrassen innerhalb der Bauzone an das übergeordnete 
Verkehrsnetz angeschlossen. Die Abwasserreinigungsanlage stellt vordergründig keine Ansprü-
che an eine Fuss— und Radwegerschliessung oder die Erschliessung mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Nur die Erreichbarkeit mit dem PW für das Personal und die Schlammtransporte per LKW 
sind hinreichende Kriterien.  

Derzeit wird die ARA Klingnau über die Ziblistrasse erschlossen. Bei Betrachtung der Makrolage 
führt die Erschliessung zunächst entlang einer einreihigen Einfamilienhaus-Bebauung. Am Ende 
mündet die Erschliessung im Gebiet der Altstadt in die Dorfstrasse und führt dann übergeordnet 
durch die Unterführung auf die Koblenzerstrasse, welche dann anschliessend auf die Kantons-
strasse K113 gelangt. Ein Ausbau bzw. eine Erweiterung der ARA Klingnau könnte als eine 
Chance betrachtet werden, die Erschliessung neu zu regeln, um die Bewohnerschaft allfällig zu 
entlasten und die Verkehrsmenge in der Altstadt zu reduzieren. Eine Möglichkeit bestünde durch 
einen direkten Anschluss an die Kantonsstrasse, welcher aber über die Nichtbauzone eines 500m 
langen Feldwegs führt, welche befestigt werden müsste. Die Erschliessung über eine 
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Nichtbauzone ist jedoch baurechtlich nicht zulässig. Der gesamte Strassenabschnitt befindet sich 
zudem auf Privatgrund. Die Eigentümerschaft an der Knotenstelle Austrasse (Parzelle 716) kün-
digte bereits mündlich die Gegenwehr an. Eine schriftliche Stellungnahme liegt derzeit (noch) 
nicht vor.  

Das Areal grenzt unmittelbar an ein Wohngebiet. Die bisher erzeugten Emissionen wie Gerüche, 
Lärm und LKW-Verkehr bestehen weiterhin. Die Projektierung der erweiterten ARA rechnet vo-
raussichtlich nur mit minimalen Zuwächsen der Belastungen. Im Rahmen des Bauprojekts wird 
der Umweltverträglichkeitsbericht diese Punkte vertieft abhandeln und Massnahmen definieren. 

Der Verkehr einer ARA dieser Dimension rechtfertigt allein nicht den Bau einer neuen Erschlies-
sungsstrasse über Nichtbauzone. In Anbetracht, dass durch die ARA-Erweiterung von derzeit 
eine LKW-Fahrt für Schlammabtransport pro Woche auf höchstens zwei Fahrten pro Woche aus-
gegangen wird und der tägliche PW. Verkehr durch Personal von 5 Mitarbeitern ist sehr gering 
und verursacht keinen nennenswerten Verkehr. Es wird die Erwägung einer Neuregelung abge-
sehen. Die Notwendigkeit die Erschliessung neu zu regeln, ist nicht gegeben. Es steht nicht im 
Verhältnis von Mehrwert (ohnehin geringe Fahrten), Verfahrensaufwand und der Gefahr durch 
Einwendung die Planung zeitlich zu verzögern. Im Allgemeinen ist eine gänzlich neue Erschlies-
sung nicht direkt mit dem Projekt ARA Zusammenschluss zu koppeln. 

Nur während der Bauphase können die temporär vermehrten Verkehrsaufkommen Konflikte ver-
ursachen. Insbesondere bei der Querung der kantonalen Radrouten R 510 sind die Sicherheits-
standards zu berücksichtigen und in Abstimmung mit den Fachstellen über Massnahmen zu ko-
ordinieren. Hier wäre eine zeitweilige Erschliessung während der Bauarbeiten über die Nicht-
bauzone und der Parzelle 716 in Erwägung zu ziehen. 

3.7 Umwelt 

Ein Bericht zur Umweltsituation ist mit den Planungsunterlagen der formell-rechtlichen Vorprü-
fung der Teiländerung der allg. Nutzungsplanung einzureichen. Das Leitverfahren ist das Nut-
zungsplanungsverfahren. Dabei wird in diesem Verfahren eine Stellungnahme der kantonalen 
Umweltfachstelle ausgearbeitet, welche Vorgaben für den UVB beinhalten. Die UVP-Untersu-
chung ist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens beizubringen. 

Gemäss der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) ist für Abwasserreini-
gungsanlagen mit einer Kapazität von mehr als 20'000 Einwohnergleichwerten (EW) eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Mit einer voraussichtlichen Kapazität von 30'100 EW 
im Jahre 2040 fällt der ARA-Ausbau unter die Pflicht eines Umweltverträglichkeitsberichtes. Mit 
dem Bericht soll beim Baubewilligungsverfahren die Einhaltung der Umweltschutzvorschriften be-
urteilt und Massnahmen für die umweltverträgliche Ausgestaltung formuliert werden. 
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4 Planerische Umsetzung 

Die bauliche Realisierung der Grossanlage ARA Klingnauer Stausee bedingt eine Bauland-Ein-
zonung von 1’752 m2 am Standort der heutigen ARA Klingnau in die Zone für öffentliche Bauten 
und Anlagen. Die Einzonung ist mit der Auszonung anderer geeigneter Bauzonenreserven (in-
nerhalb Klingnau oder innerhalb der betroffenen Gemeinden) zu kompensieren. Das Vorgehen 
stützt sich dabei auf das 4-Schritte Modell gemäss Ergebnisbericht für den Handlungsleitfaden 
zum Regionalen Siedlungsgebietsmanagement vom 20. Dezember 2019. Diese Grundlage 
wurde im Auftrag der Abteilung Raumentwicklung durch die Replas aargauSüd impuls und Le-
bensraum Lenzburg-Seetal erarbeitet und wird für die Übersichtlichkeit kurz dargelegt. 

 

Folgende Schritte werden abgehandelt:  

1. Nutzungs- und Baulandreserven innerhalb der bestehenden Bauzonen der Stadt Klingnau 

ausschöpfen 

2. Bestehende Bauzone überkommunal umlagern 

3. Bezug von Siedlungsgebiet aus dem regionalen Topf 

4. Zuweisung von Siedlungsgebiet aus dem kantonalen Topf prüfen 

 

Durch die Fusion und der entsprechenden Aufgabe des Betriebs der ARAs Leuggern und Bött-
stein liegt es zunächst nahe, zusammen mit dem den Rückbau der nicht mehr notwendigen Bau-
ten und Anlagen sowie gegebenenfalls die Wiederherstellung des Bodens, die bisherigen ARA 
Standorte einfach einer geeignete Nichtbauzone zuzuweisen. Der Standort ARA Leuggern befin-
det sich bereits in einer Nichtbauzone und dem Dekretsgebiet Klingnauer Stausee. Dieser Stand-
ort kann daher nicht für eine Kompensation herangezogen werden. Der Standort ARA Kleindöt-
tingen (Böttstein) ist der Zone für öffentlichen Bauten und Anlagen zugewiesen und wird berück-
sichtigt. Der künftige Rückbau der beiden ARAs wird nicht vollständig sein, da an den Standorten 
jeweils noch ein Pumpwerk notwendig bleibt. Das freizugebende Areal kann zum Beispiel in den 
öBA-Topf für zukünftige Projekte hinzugefügt oder als ökologische Kompensationsmassnahme 
renaturiert werden. Die Umzonung eins potenziellen Areals ist parallel zur Teiländerung der Nut-
zungsplanung für die Einzonung des Erweiterungsareals ARA Klingnau zur Vorprüfung einzu-
reichen. 

Gemäss dem Vorgehen der Abteilung Raumentwicklung werden die Schritte zur Bauzonenaus-
scheidung gleich wie zur Ausscheidung von Arbeitszonen abgehandelt. Die Zonen für öffentliche 
Bauten und Anlagen der heutigen ARA Standortgemeinden werden für die schrittweise Prüfung 
und Lösungsfindung berücksichtigt. Vorgängig werden nur wesensgleiche Zonen betrachtet. Erst 
wenn diese Potentiale keinen Abtausch ermöglichen sollten, kann die Prüfung von Zonen, die 
ebenfalls für das Bauen bestimmt waren (Arbeitszonen, Wohn- und Mischzonen), erfolgen. Da 
diese Zonen jedoch viel schwerer von den Gemeinden zu akquirieren sind, werden diese vorerst 
nicht betrachtet. 

4.1 Schritt 1: Nutzungs- und Baulandreserven innerhalb der bestehenden Bauzonen der 

Stadt Klingnau ausschöpfen 

 

Die Ausschöpfung auf bestehendem Bauland ist wie bereits im Kapitel 3.2 (Flächennachweis) 
nicht möglich und bedarf der zusätzlichen Erweiterung der Zone für öffentliche Bauten und Anla-
gen. Die Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen wurden auf dem gesamten Klingnauer Sied-
lungsgebiet untersucht. Eine direkte wesensgleiche Umlagerung ist nicht möglich, da keine wei-
tere OeBA-Zone sich am Siedlungsrand zu Landwirtschaftsland befindet. Ein direkter Flächen-
tausch würde «Löcher» im kompakten Siedlungsgebiet erzeugen. 

Eine weitere Möglichkeit stellt die indirekte Umlagerung dar. Mithilfe einer zusätzlichen flächen-
gleiche Bauzonen-Umlagerung. Zum Beispiel könnte eine flächengleiche Wohnzone, welche ins 
Landwirtschaftsland entlassen werden kann, in eine ungenutzte Zone für öffentliche Bauten und 



Stadt Klingnau, Gemeinde Böttstein, Gemeinde Leuggern, Holinger AG 
ARA Klingnauer Stausee, Grundlagenbericht Raumplanung 

221110_Grundlagenbericht_ARA Klingnau.docx               10. November 2022 / RIO 17 

Anlagen umgezont werden und diese freigeben. Die kommunale öBA-Zonen-Reserve könnte so-
mit für die Einzonung der ARA-Erweiterungsflächen eingesetzt werden.  

Nach erster Beurteilung des Siedlungsgebietes sind aufgrund der eingekesselten Lage, durch 
Wald, Schutzzonen und Gewässer, die Möglichkeiten ohnehin sehr begrenzt, um eine geeignete 
Fläche ausfindig zu machen. Im Bereich der Rebhänge sind keine weiteren Flächen für Landwirt-
schaftsland geeignet. Im Bereich Steigstrasse/Obermatte ist eine Auszonung nicht im Sinne der 
Stadtentwicklung. Hier befindet sich eine Teiländerung Nutzungsplanung (Optimierung Sied-
lungsrand) und Gestaltungsplan Obermatte noch im Verfahren. Zudem sind alle Zonen für öffent-
liche Bauten und Anlagen entweder vollständig ausgenutzt oder ungeeignet für eine andere Nut-
zung wie Wohnen. Eine solche Herangehensweise ist zwar denkbar, aber wäre für Klingnau eher 
ein Herantasten und sogar ein Zusammensammeln von Teilflächen, welche in der Summe kaum 
eine flächengleiche Zone für einen indirekten Umtausch ergeben würden. Dies ist im Verhältnis 
von Aufwand /Kosten (u.a. Verfahrenskosten, Entschädigung für Auszonung von Bauzone) zu 
dem marginalen Mehrwert strategisch und raumplanerisch schichtweg nicht sinnvoll und würde 
durch allfällige Einwendungen und Beschwerden eine Realisierung einer ARA Klingnauer Stau-
see im Jahr 2030 nicht ermöglichen. Eine vertiefende Betrachtung einer indirekten Umlagerung, 
um das erforderliche Einzonungsland für die ARA-Erweiterung kommunalintern zu generieren, 
wird als nicht notwendig erachtet. 

Da die Zentrale ARA auf Gebiet der Stadt Klingnau eine überkommunale Funktion einnimmt, ist 
aus fachlicher Sicht und der der Stadt ein Flächenabtausch überkommunal zu regeln.  

4.2 Schritt 2: Bestehende Bauzone überkommunal umlagern 

Die vom Bund und Kantonen geforderte haushälterische Bodennutzung ist nicht nur kommunal, 
sondern bei übergeordneten Planungen auch überkommunal zu betrachten. Alle Anschlussge-
meinden Böttstein, Mandach, Leuggern, Döttingen und Tegerfelden wurden herangezogen. 

Wenn Gemeinden auf das potenzielle Land in absehbarer Zeit wesensgleiche Nutzungsansprü-
che erhebt und diese für die strategische Entwicklung essenziell sind, müssen diese vertiefend 
begründet und dargelegt werden. Da ein kantonal und regional übergeordnetes Interesse besteht 
sind die Stellungnahmen der Gemeinden durch den Kanton zu prüfen. Falls zu einem späteren 
Zeitpunkt die Gemeinden Bedarf für Zone für öffentliche Bauten besteht, kann dies beim Kanton 
angemeldet werden und bei Genehmigung erhält die Gemeinde die benötigte Fläche aus dem 
regionalen oder kantonalen Topf.  

Im Folgenden werden drei mögliche Flächenpotentiale zum Abtausch aufgezeigt. Vier Kriterien 
lagen der Flächenauswahl zu Grunde:  

a) die Flächen sind ungenutzt 
b) befinden sich am Rand oder ausserhalb des Siedlungsgebietes 
c) für eine Umzonung in Landwirtschafsland gut geeignet (im Idealfall auch für FFF) 
d) keine Materialabbauzone 

 

Mithilfe der Kriterien können bereits vor der eigentlichen Betrachtung der Flächenpotentiale die 
nicht plausiblen Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Dies vereinfacht die Prüfung für die Sied-
lungsgebietskompensation erheblich. 
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Abbildung 8 Übersicht der plausiblen Flächenpotentiale in den Anschlussgemeinden 

 

In den Gemeinden Tegerfelden, Mandach und Döttingen konnten gemäss den Kriterien keine 
Flächenpotentiale identifiziert werden.  
 
Im Allgemeinen sind Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen zu bevorzugen. Wenn jedoch 
keine wesensgleiche Fläche zu Verfügung steht, kann auch auf Zonen zurückgegriffen werden, 
welche für das Bauen vorgesehen sind (Wohn-, Misch und Arbeitszonen). Im vorliegenden Fall 
ist dies jedoch nicht relevant (vgl. Kap. 5) da die wertvollen Bauzonen seitens der Gemeinden 
allgemein nur sehr schwer freizugeben sind. Wenn keine der Potentialflächen für eine Zonen-
kompensation verwendet werden können – da alle Flächen von den Gemeinden wesensgleich 
genutzt werden – sowie keine Arbeits-, Wohn- oder Mischzonen zur Verfügung stehen und dies 
zusätzlich für den Kanton plausibel ist, kommen die Schritte 3 und 4 zum Zuge (regionaler Topf 
bzw. kantonaler Topf).  

  

Tegerfelden 

Leuggern 

Mandach 

Böttstein 
Döttingen 

1 

2 

3 



Stadt Klingnau, Gemeinde Böttstein, Gemeinde Leuggern, Holinger AG 
ARA Klingnauer Stausee, Grundlagenbericht Raumplanung 

221110_Grundlagenbericht_ARA Klingnau.docx               10. November 2022 / RIO 19 

Pos. Situation Potentialfläche Stellungnahme Gemeinde 

1. 

Leuggern 

 

Parzellen: 1867, 736. 729 

Fläche: 2’295 m2 

Nutzung: Wiesland 

FFF-geeignet: nein 

 

Die Parzellen Nrn. 736 und 
729 liegen in der Landwirt-
schafts- und Waldzone und 
die Parzelle Nr. 1867 soll 
künftig für die Weiterentwick-
lung von Schulanlagen und 
Alterswohnungen genutzt 
werden.  

Im Zusammenhang mit der 
Gesamtrevision Bau- und 
Nutzungsplanung wird ein 
Teil der Parzelle Nr. 1867 
ausgezont und ein Teil ver-
bleibt in der Zone für öffentli-
che Bauten und Anlagen / 
Bereich für Drittnutzungen 
(gemäss §14 Abs.3 BNO) 
eingezont:  
3 In den im Bauzonenplan bezeich-
neten Bereichen sind Drittnutzungen 
wie z.B. zweckgebundenes Wohnen 
im Alter zulässig, soweit sie dem Pri-
märzweck dienen. 

2. 

Leuggern 

Parzellen: 712, 720 

Fläche: 3’095 m2 

Nutzung: Wiesland 

FFF-Eignung: Ja, angrenzend Parzelle 720 
bereits FFF  

 

 

Im Rahmen der Gesamtrevi-
sion Bau- und Nutzungspla-
nung werden von den Parzel-
len Nrn. 720 und 712 (heute: 
Zone für öffentliche Bauten 
und Anlagen) rund 25 Aren 
ausgezont und in die Land-
wirtschaftszone verschoben. 
Mit dieser Auszonung ist eine 
allfällige Erweiterung des 
Feuerwehrlokals nach wie 
vor möglich. 

Der Gemeinderat Leuggern 
ist grundsätzlich bereit. max. 
25 Aren der Parzellen Nrn. 
712 und 720 als überkommu-
nale Flächenkompensation 
bereitzustellen. 

3. 

Böttstein 

Parzelle: 273 und 275 

Fläche: 574 m2 (Parz. 273) und 1’847 m2 (Parz. 

275), gesamt 2'421 m2 

Nutzung: bewirtschaftetes Ackerland 

FFF-Eignung: Ja, angrenzend Parzelle 269 
und 280 bereits FFF 

Nach Rückbau ARA soll die 
Fläche für einen Werkhof 
/Feuerwehrmagazin zur Ver-
fügung stehen. Für die we-
sensgleiche Nutzung der Flä-
che sind Vorabklärungen für 
einen Werkhof im Gange 

Die bestehenden Flächenan-
sprüche und die 
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raumplanerischen Abklärun-
gen (Inselbauzonen) sind ge-
meindeintern und mit dem 
Kanton vorzunehmen.  

Tabelle 2 Flächenpotentiale 

 

Fazit 

 

1. Leuggern 

Im nordöstlichen Bereich angrenzend zum Wiesland, könnte eine Teilfläche bei Nichtbedarf aus-
gezont werden. Eine Kompensation der FFF ist nicht möglich und muss zusätzlich an anderer 
Stelle geprüft werden. Raumplanerisch betrachtet ist diese Potentialfläche suboptimal für einen 
Abtausch. 

Die Flächen stehen nicht für einen Abtausch zur Verfügung. Die Nutzung ist für Schulanlagen 
und Alterswohnen vorbestimmt und in der Revision der Bau- und Nutzungsordnung verankert. 

2. Leuggern 

Die «Reserve»-Fläche ist raumplanerisch optimal für einen überkommunalen Abtausch. Gleich-
zeitig zur Auszonung kann die Fruchtfolgefläche kompensiert werden. Mehrere Flächenvarianten 
können diskutiert (siehe Abbildung 9) und mit den künftigen Planungen der Gemeinde Leuggern 
abgestimmt werden. Beide Potentialflächen entsprechen in etwa der zu kompensierenden Fläche 
von 1'752 m2. Diese Potentialflächen eignet sich sehr gut für einen Flächentausch. 

Eine Fläche von insgesamt 2'500 m2 ist für eine Auszonung im Rahmen der Revision der Bau- 
und Nutzungsordnung vorgesehen. Von diesem Flächenpotential kann der Einzonungsbedarf für 
die zentrale ARA gedeckt werden. 750 m2 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen würden dem 
regionalen Topf gutgeschrieben werden können. 
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Abbildung 9 links: Auszonungsvariante 1             rechts: Auszonungsvariante 2 

 

3. Böttstein 

Raumplanerisch wäre das Flächenpotential von Böttstein für einen Abtausch ebenso ideal. Selbst 
wenn eine Nachnutzung des Areals angedacht ist, kann unter optimalen Verhältnissen so geplant 
werden, dass von der Zone auf die benötigten 1'752 m2 verzichtet wird. Es wird empfohlen die 
Teilfläche von Parzelle 273 und Teilfläche von 275 in der entsprechenden Flächensumme aus-
zonen und gleichzeitig der FFF zuweisen. 

Weiterhin befindet sich die Fläche im Dekretsgebiet Klingnauer Stausee bzw. ist von ihr allseitig 
umschlossen. Die Zone für die ehemalige ARA ist eine separierte Inselbauzone. Es ist daher 
sinnvoll hier eine gänzliche Auszonung anzustreben und allfällige Nutzungen an anderer Stelle 
im Siedlungsgebiet unterzubringen.  

Da nach wie vor ein Flächenanspruch der Gemeinde besteht, ist dies ausserhalb dieses Geschäf-
tes zu behandeln. Die Möglichkeiten die Flächen nach dem Rückbau der ARA zu nutzen, sind 
durch die Gemeinde Böttstein gemeinsam mit dem Kanton auszuloten. 

 

 

Abbildung 10: Auszonungsvariante 3, Böttstein 
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4.3 Schritt 3: Bezug von Siedlungsgebiet aus dem regionalen Topf 

Falls die Einzonungsfläche mittels dieser Massnahmen nachweislich nicht kompensiert werden 
kkönnte, wäre unter Einbezug des regionalen Planungsverbands eine regionale Lösung im Ab-
tausch auch mit anderen Gemeinden, die nicht betroffen sind und nicht dem Abwasserverband 
zugehören zu prüfen. Kann auch hier keine Flächenabtausch in Aussicht gestellt werden, ist die 
Bedienung aus dem regionalen Topfe gemäss Richtplan (S 1.2: Siedlungsgebiet) zu prüfen.  

Der aktuelle Flächenbestand des regionalen Planungsverbandes Zurzibiet Region beträgt per 30. 
Juni. 2021 0,1 ha bzw. 1'000 m2 (halbjährliche Aktualisierung: 31.12.2021). Diese Flächen ist 
momentan nicht ausreichend, um den gesamten Erweiterungsbedarf für den ARA-Ausbau aus-
zugleichen. Im Falle einer allfällig zu Stande kommenden Teil-Kompensation durch eine Potenti-
alfläche (vgl. Schritt 2) könnten die 0,1 ha Regionalreserve trotzdem zu Beanspruchung beantragt 
werden. Die Kompensation für die FFF ist hier an anderer Stelle zu prüfen. 

Mit der Bereitstellung der Flächen der Gemeinde Leuggern wird Schritt 3 nicht greifen. 

 

4.4 Schritt 4: Zuweisung von Siedlungsgebiet aus dem kantonalen Topf prüfen 

Wenn keine Lösung aus Schritt 3 (oder kombiniert mit Schritt 2) erzielt werden könnte, wäre noch 
ein Bezug aus dem kantonalem Flächenkontingent für Zonen für öffentliche Nutzungen gemäss 
Richtplan S 1.2 Planungsgrundsatz B lit. c möglich.  

Da Schritte 1 bis 3 keine Flächenkompensation ermöglichen und das kantonale Interesse zur 
Zusammenlegung der ARAs im unteren Aaretal vorliegt, dass Abwässer mehrerer Gemeinden 
auf dieser zentralen Anlage gereinigt wird (vgl. Kap. 2.1, Konzept Abwasserreinigung im Kanton 
Aargau), besteht klar der Anspruch auf einen Flächenbezug aus dem kantonalen Topf für öffent-
liche Bauten und Anlagen. 

Der aktuelle Flächenbestand der kantonalen Siedlungsgebietsreserve beträgt per 30. Juni. 2021 
7,4 ha bzw. 74'000 m2 (halbjährliche Aktualisierung: 31.12.2021). Dieses Flächensaldo wäre the-
oretisch ausreichend, um den gesamten Erweiterungsbedarf von 0,175 ha für den ARA-Ausbau 
auszugleichen. Da die Region ZurzibietRegio über ausreichend Bauzonenreserven im Umfang 
von rund 0,2 ha verfügt, ist der Zugriff auf den kantonalen Topf Siedlungsgebiet jedoch aus fach-
licher Sicht mutmasslich ausgeschlossen. 

Mit der Bereitstellung der Flächen der Gemeinde Leuggern wird Schritt 4 nicht greifen. 
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5 Gesamtfazit 

Der Ausbau der ARA Klingnau bedingt die Einzonung von zwei Parzellen mit einer Gesamtfläche 
von 1'752 m2 bzw. die Auszonung einer analogen Fläche in einer anderen Gemeinde des künfti-
gen ARA-Verbandes.  

 

Anlässlich der 15. Projektsitzung vom 19.5.2022 wurde eine für alles Beteiligten optimale Ab-
tauschlösung aufgezeigt: 

Die eingezonte Fläche der ARA Fahr in Kleindöttingen spielt in den weiteren Betrachtungen keine 
Rolle. Die Gemeinde Böttstein klärt gemeindeintern selbständig ab, wie diese Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen künftig genutzt wird.  

Die Gemeinde Leuggern plant im Zuge der Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsplanung die 
Auszonung einer Fläche von 25 Aaren beim Feuerwehrlokal (Parzellen 712 und 720). Diese Flä-
che wird als Fruchtfolgefläche wieder der Landwirtschaftszone zugeordnet. Mit dieser Auszonung 
stellt die Gemeinde Leuggern somit die benötigte eingezonte Fläche von 1'752 m2 für den Ab-
gleich zur Verfügung. Die Zustimmung der Gemeinde Leuggern zur Flächenfreigabe für die be-
nötigte Flächenkompensation mit der Stadt Klingnau ist im Anhang 1 ersichtlich. Die Abstimmung 
mit der laufenden Gesamtrevision der Gemeinde ist erfolgt. Mit der Auftragserteilung zur vorge-
zogenen Auszonung der Fläche kann die Einzonung der Zonenerweiterung für die ARA 
Klingnauer Stausee erfolgen. Die Einzonung von Zone für öffentliche Bauten in der Stadt Klingnau 
ist mit dem REL der Nutzungsplanung Klingnau koordiniert. 

Die Arbeitsgruppe ARA Klingnauer Stausee hat zur Kenntnis genommen, dass mit diesem Vor-
gehen die benötigte Fläche für die Erweiterung der ARA Klingnau raumplanerisch bereitgestellt 
werden kann. 

 

Die direkte Bedienung aus dem regionalen Topf (Schritt 3) ist nicht notwendig, da der Abtausch 
unter den Gemeinden bereits mehr als flächengleich erfolgen kann. Eine Stellungnahme des Re-
gionalverbandes anhand der Kriterienfelder (Reglement Siedlungsmanagement, vgl. Kap. 2.2) 
befürwortet eine Umlagerung, da diese im Sinne der Entwicklungsstrategie und Förderung der 
Standortfaktoren sind. 

Voraussichtlich wird die gesamte Auszonung dem regionalen Topf zugeordnet, aus welchem 
dann die in Klingnau benötigte Fläche wieder entnommen werden kann. Die Flächendifferenz von 
Auszonung und Einzonung beträgt ca. 750 m2 welche im regionalen Topf zusätzlich zur Verfü-
gung stehen. Weiterhin werden die Fruchtfolgeflächen ebenso (über-)kompensiert. Wenn gänz-
lich die ganzen 2'500 m2 wieder für Landwirtschaftsland zur Verfügung stehen, werden ca. 750 
m2 mehr FFF als vor der Umlagerung bestehen. 

Mit der Stellungnahme der REPLA vom 3. November 2022 wird bekräftigt das Vorhaben zu un-
terstützen (vgl. Anhang 5). 

Der Verhandlungspreis für den Wertausgleich wird von der Gemeinde Leuggern auf CHF 250.--
/m2 abzüglich des Wertes für das Landwirtschaftsland von CHF 10.--/m2 definiert. Die Entschädi-
gung für diesen Wertausgleich berechnet sich folglich auf CHF 420'480.-- zu Gunsten der Ge-
meinde Leuggern. Diese Einschätzung des Wertausgleiches entspricht dem heutigen Wissen-
stand und kann erst im Zuge der Projektrealisierung definitiv bewertet werden. Der Wertausgleich 
von netto CHF 240.--/m2 wurde unter Berücksichtigung des heutigen Kenntnisstandes als fair 
beurteilt 

 

Die Zustimmungen der Verbandsgemeinden zum Vorgehen sind im Anhang 6 bis 9 ersichtlich. 
Das Teiländerungsverfahren der Nutzungsplanung der Gemeinde Klingnau und Leuggern als 
nächsten raumplanerischen Schritt können begonnen werden. 
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6 Weiteres Vorgehen 

Der vorliegende Grundlagenbericht wurde für die Konsultation der kantonalen Fachstellen an den 
Kanton zur Erarbeitung einer Stellungnahme von der Projektleitung der ARA Klingnauer Stausee 
verabschiedet. 

Ziel ist es eine möglichst aussagekräftige und verbindliche Grundlage für das formelle Verfahren 
zur Teiländerung der Nutzungsplanung(en) und gegebenenfalls zur Anpassung des kantonalen 
Richtplans zu schaffen. 

 

Voraussichtlicher Ablauf bis Eingabe zur Genehmigung der Teiländerungen: 

 

Abstimmung mit Kanton Bis Januar/Februar 2022 

Abstimmung mit Gemeinden und Finalisie-
rung Grundlagenbericht 

bis August 2022 

Start Teiländerungsverfahren Nutzungspla-
nung Stadt Klingnau und Gemeinde Leuggern 

ab August 2022 

Mitwirkung (§3 BauG) und Bereinigung September/Oktober 2022 

Kantonale Vorprüfung der Teiländerungen 
(§23 BauG) 

bis Januar 2023 

Bereinigung gemäss Vorprüfung bis Februar 2023 

ev. abschliessende Vorprüfung bis Mai 2023 

Bereinigung und öffentliche Auflage (§24 
BauG) 

bis August 2023 

Allfällige Einwendungs- und Beschwerdever-
handlungen 

bis Oktober 2023 

Entscheid über Einwendungen (§24 BauG) 
und Beschluss/Referendum (§25BauG)  

bis Dezember 2023  
(Wintergemeindeversammlung) 

Eingabe zu Genehmigung Ab Januar 2024 

Beginn der Rechtskraft offen (Dauer Genehmigungsverfahren durch 
Kanton) 
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7 Anhang 

Anhang 1 Rückmeldung PA Gemeinderat Leuggern vom 4. April 2022 

Anhang 2 Rückmeldung Beschluss Stadtrat Klingnau vom 12. April 2022 

Anhang 3 Rückmeldung Schreiben Gemeinde Böttstein vom 22. April 2022  

Anhang 4 Rückmeldung Abwasserverband vom XXX (pendent) 

Anhang 5 Stellungnahme ZurzibietRegio vom 3. November 2022 

Anhang 6 Zustimmung PA Gemeinderat Böttstein vom 13.Juni 2022 

Anhang 7 Zustimmung PA Gemeinderat Döttingen vom 13. Juni 2022 

Anhang 8 Zustimmung PA Gemeinderat Tegerfelden vom 20. Juni 2022 

Anhang 9 Zustimmung PA Gemeinderat Mandach vom 13. Juni 2022 
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Anhang 1 Rückmeldung PA Gemeinderat Leuggern vom 4. April 2022 

  



Stadt Klingnau, Gemeinde Böttstein, Gemeinde Leuggern, Holinger AG   
ARA Klingnauer Stausee, Grundlagenbericht Raumplanung 

221110_Grundlagenbericht_ARA Klingnau.docx 10. November 2022 / RIO 27 

 

  



Stadt Klingnau, Gemeinde Böttstein, Gemeinde Leuggern, Holinger AG   
ARA Klingnauer Stausee, Grundlagenbericht Raumplanung 

221110_Grundlagenbericht_ARA Klingnau.docx 10. November 2022 / RIO 28 

Anhang 2 Rückmeldung Beschluss Stadtrat Klingnau vom 12. April 2022 
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Anhang 3 Rückmeldung Schreiben Gemeinde Böttstein vom 22. April 2022 
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Anhang 4 Rückmeldung Abwasserverband vom XXX (pendent) 
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Anhang 5 Stellungnahme ZurzibietRegio vom 3. November 2022 
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Anlage 6 Zustimmung PA Gemeinderat Böttstein vom 13.Juni 2022 
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Anlage 7 Zustimmung PA Gemeinderat Döttingen vom 13.Juni 2022 
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Anlage 8 Zustimmung PA Gemeinderat Tegerfelden vom 20.Juni 2022 
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Anlage 9 Zustimmung PA Gemeinderat Mandach vom 13.Juni 2022 
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